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X Haushaltssatzung und Bekanntmachung der
Haushaltssatzung der Stadt Münster

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der Stadt Münster
1. Haushaltssatzung der Stadt Münster für die Haus-
haltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 
2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Münster 
mit Beschluss vom 20. Mai 2026 folgende Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und
2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt
Münster voraussichtlich erzielbaren Erträge und ent-
stehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwen-
digen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
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§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf-
grund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im 
Ergebnisplan wird 
für 2026 auf 19.369.051 € 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf-
grund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im 
Ergebnisplan wird
für 2026 auf 27.395.979 €
für 2027 auf 37.888.100 €
festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
für 2026 auf 500.000.000 €
für 2027 auf 500.000.000 €
festgesetzt.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in der 
Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die 
Gewerbe- und Grundsteuern in der Stadt Münster wie 
folgt festgesetzt:

1.	 Grundsteuer
1.1.	 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf	 393 v. H.
1.2.	 für die Grundstücke  

(Grundsteuer B) auf	 492 v. H.
2.	 Gewerbesteuer auf	 460 v. H.

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für 
Investitionen erforderlich ist, wird 
für 2026 auf 421.348.520 € (ohne Umschuldungen)
für 2027 auf 266.080.590 € (ohne Umschuldungen)
festgesetzt.

Von dem Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2026 ent-
fallen 100.000.000 € auf die Aufnahme und Weiterga-
be von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung.

Das maximale Vertragsvolumen der ungesicherten 
variablen Abschlüsse wird auf 30 % des Schuldenstan-
des aus Investitionskrediten zum jeweiligen Jahres-
ende begrenzt. Die Verwaltung wird darüber hinaus 
ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung in den 
Haushaltsjahren 2026 und 2027 ergänzende Verträge 
zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung 
von Zinsänderungsrisiken abzuschließen (z.B. Deriva-
te). 

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künf-
tigen Jahren erforderlich ist, wird 
für 2026 auf 369.280.670 €
für 2027 auf 111.211.120 €
festgesetzt.

im Ergebnisplan mit 2026 2027

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.682.475.150 € 1.708.487.470 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.729.240.180 € 1.746.375.570 €

abzüglich globaler Minderaufwand von 0 € 0 €

somit auf 1.729.240.180 € 1.746.375.570 €

im Finanzplan mit 2026 2027

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit auf

1.618.982.680 € 1.645.499.310 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit auf

1.627.774.390 € 1.645.470.520 €

Nachrichtlich:  
Globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan) von

0 € 0 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 136.372.200 € 159.391.940 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 534.599.890 € 401.236.350 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.130.781.033 € 1.034.324.133 €

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 849.150.668 € 792.508.513 €
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Da die Steuersätze für die Gemeindesteuern in der o. g. 
Satzung festgesetzt sind, hat die Angabe der Steuer-
sätze in dieser Satzung lediglich deklaratorische Be-
deutung.

§ 7
1.	 Stellenbesetzung 

Bei Besetzungen dürfen unterjährig Stellen 
von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren 
tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich 
Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen / 
Beamten besetzt werden. 
 
Für das nächstmögliche Haushaltsjahr wird der 
Stellenplan entsprechend angepasst. 

2.	 Stellenplanvermerke 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenver-
merke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künf-
tig umzuwandeln“ (ku) haben nachstehende 
Rechtsfolgen:
2.1.	 kw-Vermerk
2.1.1.	 Ist ein an einer Planstelle angebrachter 

kw-Vermerk mit einem Termin versehen, 
entfällt die Stelle zu dem angegebenen 
Zeitpunkt.

2.1.2.	 Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt 
die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe 
oder mit dem Ausscheiden des Stellen-
inhabers.

2.2.	 ku-Vermerk
2.2.1.	 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk 

unter Angabe des künftigen Stellenwer-
tes versehen, ändert sich die Bewertung 
mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der 
Stelle auf diesen Stellenwert.

2.2.2.	 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk ver-
sehenen Stelle die Angabe des künftigen 
Stellenwertes, ist der Stellenwert nach 
Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 8
Über die Aufhebung der im Haushaltsplan für die Jahre 
2026 und 2027 angebrachten Sperrvermerke entschei-
det der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Liegen-
schaften und Digitalisierung nach Vorberatung in den 
betroffenen Bezirksvertretungen und in den Fachaus-
schüssen, soweit der Rat dieses Recht nicht auf diese 
delegiert hat.

§ 9
1.	 Flexible Haushaltsführung 

Die nachfolgenden Regelungen zur flexiblen 
Haushaltsführung gelten getrennt für die 
Haushaltsjahre 2026 und 2027. Eine jahresüber-
greifende Auslegung der Regelungen ist nicht 
zulässig.

1.1.	 Ergebnisplan
1.1.1.	 Alle Personal- und Versorgungsauf-

wendungen sind gegenseitig deckungs-
fähig und einseitig deckungsberechtigt 
gegenüber den weiteren Aufwendungen 
(Sachaufwendungen). Alle Personal- 
und Versorgungsauszahlungen sind 
deckungsberechtigt gegenüber allen 
zahlungswirksamen Personal- und Ver-
sorgungsaufwendungen. 

1.1.2.	 Alle Sachaufwendungen und die Erträge 
werden jeweils innerhalb einer Produkt-
gruppe zu Budgets verbunden. Sofern 
einem Amt mehrere Produktgruppen 
zugeordnet sind, können die in Satz 1 
genannten Aufwendungen und Erträge 
dieser Produktgruppen zu einem Budget 
zusammengefasst werden. Ausgenom-
men sind Aufwendungen, denen zweck-
gebundene Erträge gegenüberstehen. 
Diese Aufwendungen sind ausschließlich 
deckungsberechtigt gegenüber den in 
Satz 1 genannten Aufwendungen und 
Erträgen.

1.1.3.	 Mehrerträge berechtigen innerhalb der 
einzelnen Produktgruppen zu Mehrauf-
wendungen. Zweckgebundene Mehr-
erträge innerhalb einer Produktgruppe 
berechtigen zu entsprechenden Mehr-
aufwendungen. 

1.1.4.	 Die Sachaufwendungen der dezentralen 
IT-Budgets aller Produktgruppen sind de-
ckungsberechtigt gegenüber den Sach-
aufwendungen des zentralen IT-Budgets 
in der Produktgruppe „Zentrale Dienste“.

1.2.	 Finanzplan 
1.2.1.	 Die flexible Bewirtschaftung der Investi-

tionsmittel aller Produktgruppen eines 
Dezernats erfolgt innerhalb des jeweili-
gen investiven Dezernatsbudgets.

1.2.2.	 Alle investiven Ein- und Auszahlungen 
werden jeweils innerhalb des verantwort-
lichen Dezernats zu Budgets verbunden. 
Ausgenommen sind Auszahlungen, 
denen zweckgebundene Einzahlungen 
gegenüberstehen. Diese Auszahlungen 
sind ausschließlich deckungsberechtigt 
gegenüber den übrigen investiven Ein- 
und Auszahlungen des verantwortlichen 
Dezernats.

1.2.3.	 Investive Mehreinzahlungen berechtigen 
innerhalb der einzelnen Dezernatsbud-
gets zu investiven Mehrauszahlungen. 

1.2.4.	 Alle Verpflichtungsermächtigungen wer-
den innerhalb des Dezernatsbudgets zu 
Verpflichtungsbudgets verbunden. 
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1.3.	 Gemeinsame Regelungen zum Ergebnis- 
und Finanzplan

1.3.1.	 Die Bewirtschaftung der Budgets darf 
nicht zu einer Verschlechterung des Zah-
lungsmittelsaldos (Einzahlungen minus 
Auszahlungen) aus laufender Verwal-
tungstätigkeit führen.

1.3.2.	 Spezifische Regelungen zur Umsetzung 
der flexiblen Haushaltsführung werden 
durch die Stadtkämmerin festgesetzt. 

2.	 Bewirtschaftungsregelungen 
Bewirtschaftungsregelungen zur Ausführung 
des Haushaltsplans für die Jahre 2026 und 2027 
werden in den Teilplänen der Produktgruppen 
ausgewiesen. 

3.	 Übertragbarkeit 
Gemäß § 22 Kommunalhaushaltsverordnung 
Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) können 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Aus-
zahlungen übertragen werden. Die Entschei-
dung hierüber trifft die Stadtkämmerin. 
 
Werden Ermächtigungen für Aufwendungen 
(konsumtiver Bereich) übertragen bleiben  
Ermächtigungen für 2026 bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2027 
Ermächtigungen für 2027 bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2028 
verfügbar. 
Im investiven Bereich bleiben Ermächtigungs-
übertragungen für Auszahlungen grundsätzlich 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 
Zweck verfügbar.  
Davon abweichend bleiben bei im Haushaltsjahr 
nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen 
Ermächtigungen für 2026 bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2027 
Ermächtigungen für 2027 bis zum Ende des 
Haushaltsjahres 2028 
für ihren Zweck verfügbar.

§ 10
Werden Zweckzuweisungen von Bund, Land oder 
anderen Gebietskörperschaften gegenüber den in den 
Haushaltsjahren 2026 und 2027 veranschlagten An-
sätzen verringert bzw. gestrichen, so reduziert sich in 
gleichem Umfang die für den Zuwendungszweck be-
stehende Aufwands- und Auszahlungsermächtigung. 
Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses. 

2.	 Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß 
§ 80 Absatz 5 GO NRW der Bezirksregierung in 

Münster mit Schreiben vom 21.5.2026 ange-
zeigt worden.  
Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche 
Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist 
von der Bezirksregierung in Münster mit Verfü-
gung vom 2.6.2026 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan ist zur Einsichtnahme unter 
der Adresse www.stadt-muenster.de/finanzen/
muensters-haushalt/der-haushaltsplan im Inter-
net verfügbar.

3.	 Hinweis auf die Rechtsfolgen des § 7 Absatz 6 
Satz 1 GO NRW 
Diese Bestimmung lautet wie folgt: 
§ 7 Absatz 6 Satz 1 GO NRW 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes kann gegen Satzun-
gen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs 
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche 
Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Münster, 3. Juni 2026
Der Oberbürgermeister
Tilman Fuchs
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